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TMLNU

13.03.2008

Ref. 37 

Ergebnisprotokoll
zur konstituierenden Sitzung 
des FILET- Begleitausschusses am 26.02.2008 in Erfurt, IHK
Vorsitz:
Herr Dühring

Uhrzeit:
13.30 – 18.00 Uhr

Teilnehmer:
siehe Anlage 1
TOP 1
Bestätigung der Tagesordnung

· Der Vertreter vom Gemeinde-Städtebund (GSTB) beantragt die Ergänzung der TO zu TOP 6 (Sonstiges) um das Thema Förderfähigkeit der MwSt.
· Die Verwaltungsbehörde (VB) ergänzt TOP 6 um die Themen Jahresabschlussbericht, Publizität. 
Ergebnis: 
Die TO wird mit diesen Ergänzungen bestätigt.
TOP 2
Konstituierung und Geschäftsordnung des Begleitausschusses

Konstituierung:

· VB gibt einen kurzen Rückblick auf die Rolle des Begleitausschusses (BGA) in der vergangenen Förderperiode. 

· Der Begleitausschuss ist binnen 3 Monaten nach Programmgenehmigung einzurichten (Art. 77 der VO (EG) Nr. 1698/2005). Die Programmgenehmigung datiert auf den 26.11.2007 und somit erfolgte die Konstituierung termingerecht.
Beratung der Geschäftsordnung (GO):
· Ausführliche Beratung zu Art. 2 (Abstimmung im BGA), zur Auswahl stehen 2 Varianten (Variante 1: Abstimmung mittels Votum und Protokollverfahren oder Variante 2: Stimmrecht mittels Sprechermodell). Abstimmung als Meinungsbild: 25 Stimmen für Variante 2 (Sprechermodell), 10 Nein- Stimmen, Rest Enthaltung
· Im Ergebnis der Diskussion zur Zusammensetzung der Interessengruppen wurde die Zuordnung und Benennung der Interessengruppen überarbeitet (siehe Anlage 2). Sollte es bei der beschlossenen Zuordnung zu Problemen kommen, besteht generell die Möglichkeit die Gruppe zu wechseln. Die Umsetzung bzw. Bekanntgabe/Diskussion dazu würde dann auf einer der folgenden BGA-Sitzungen erfolgen.

· Das Vetorecht der VB wird diskutiert und begründet, vgl. Art. 5 (1) letzter Satz. Dieses bleibt in der GO verankert. Begründung: Grundsätzlich kein Beschluss des BGA gegen Land/Bund/EU möglich, VB trägt (gem. Art. 75 ELER-VO) Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung und Verwaltung des Programms. Falls die VB Gebrauch vom Vetorecht macht, muss dies begründet werden und ist Bestandteil des Protokolls. 

· Abstimmung zu den o. g. Varianten: Ergebnis: Tischvorlage Variante 2 (Sprechermodell) Zustimmung mit 23 Stimmen, (13 Stimmen für Variante 1). 

· BMELV verweist an dieser Stelle darauf, dass der BGA keine Plattform für Interessenarbeit der Verbände sein kann; die Aufgabe des BGA besteht in der Begleitung des Programms
· Art. 3. Aufgaben: 

· GStB und TBV regen eine Befassung des BGA zu den Förderrichtlinien an. Die VB lehnt dies ab, da die  Förderrichtlinien sich in erster Linie an die Verwaltung richten und der verwaltungsmäßigen Umsetzung dienen. Außerdem ist es geplant die Förderrichtlinien nach Fertigstellung im Internet zu veröffentlichen. Weitere Detailinformationen zu den Maßnahmen der FILET sind im Internet, in der ausliegenden gekürzten Fassung, der „FILET-Broschüre“ und in der in Kürze erscheinenden Förderfibel des TMLNU zu finden.
· Artikel 4 Arbeitsweise: 

· Der Absatz 1 Satz 2 zur Einberufung eines BGA wird geändert in „Auf Wunsch von mindestens 2 Interessengruppen…“

· Absatz 2 zur Vorlage der Unterlagen wird geändert in “… werden den Mitgliedern grundsätzlich 4 Wochen vor dem Sitzungstermin übermittelt“.

VB verweist in dem Zusammenhang auf die Möglichkeit der Verwendung von Tischvorlagen. Anderenfalls könnten aktuelle Details anhand von Dokumenten nicht im BGA beschlossen werden. U.a. im Hinblick auf die Vorstellung des Jahresberichtes ist diese Frist kritisch.

· Absatz 3 zur Vorlage der Ergebnisprotokolle. Änderung:“… innerhalb von 15 Arbeitstagen“.

· Artikel 5 Beschlussfassung: 

· Absatz 1. Satz 1 neu „… sollen Beschlüsse einvernehmlich gefasst werden.“ Satz 2: neu „mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder“

· Absatz 2. neu: “Der Begleitausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten davon mindestens vier Interessengruppen anwesend sind.“

· Absatz 3 wird neu aufgenommen: “Jede Interessengruppe benennt aus ihrer Mitte einen Sprecher“

· Absatz 4 enthält den Text des bisherigen Absatzes 3 und wird ab Satz 2 folgendermaßen gefasst: „Diese sind dem Vorsitz möglichst eine Woche vor der Sitzung begründet und in Schriftform vorzulegen. Tischvorlagen können am Tag der Sitzung vorgelegt werden. Ihre Behandlung bedarf der Abstimmung im Begleitausschuss.“

· Absatz 5 enthält den Text des bisherigen Absatzes 4, Satz 3 an Stelle „bzw. votieren“ wird gestrichen.

Ergebnis: 
Die GO wird mit Änderungen bestätigt. 
TOP 3
Vorstellung Evaluator

Herr Welz, BonnEval, stellt das Unternehmen; das zukünftige Aufgabenspektrum sowie das Evaluatorenteam vor. Die Präsentation u.a. mit den Partnern von BonnEval werden Sie in Kürze auf der Internetseite des TMLNU www.thueringen.de/tmlnu/ einsehen können. 
Der erste Schritt ist die Erstellung des Bewertungskonzeptes bis zum 30.04.08 und dessen Vorstellung im Begleitausschuss.
TOP 4
Informationen zur Programmdurchführung und Programmanpassungen
Stand der Programmdurchführung und Mittelabfluss

Herr Einicke, TMLNU, gibt einen kurzen Überblick über den Stand der Programmdurchführung sowie den bisherigen Mittelabfluss. Die in der Sitzung nicht verfügbare Präsentationsübersicht ist in der Anlage angefügt. Die Übersicht zeigt die Zahlungen für den Zeitraum vom 16.10.2006 bis zum 31.12.2008. Der in der Übersicht ersichtliche Mittelabfluss beruht auf der Finanzierung von Altverpflichtungen (beispielsweise für Agrarumweltmaßnahmen und die Erstaufforstungsprämie) aus der vorangegangenen Förderphase und der Neubewilligung in 2007. Hier konnten allerdings nur Maßnahmen einbezogen werden, für die kein Genehmigungsrisiko durch die Kommission bestand. Dies galt für Maßnahmen der Nationalen Rahmenregelung wie beispielsweise die Dorferneuerung. 
Hinweis zum Stand der Erarbeitung der Förderrichtlinien im forstwirtschaftlichen Bereich: Aufgrund der Vorgaben des europäischen Rechts ist für diese Maßnahmen zusätzlich eine wettbewerbsrechtliche Genehmigung erforderlich. Diese steht bislang noch aus.

LEADER und FILET
Herr Lüdtke, TMLNU, erläutert die Methode Leader innerhalb FILET und die bisherigen Aktivitäten. 13 Regionale Aktionsgruppen (RAG) haben im Februar ihre Anerkennungsurkunde und die Finanzübersichten erhalten. 

Rückblick:

· 28.02.07: Veröffentlichung Wettbewerbsaufruf,

· 30.04.07: Abgabe der Kurzfassungen der Regionalen Entwicklungsstrategien

· bis 30.06.07: vorläufige Anerkennung als RAG

· 24.10.07: Abgabe der Langfassungen

· Dez.07: Anerkennung als RAG

· 21.02.08: Übergabe der Anerkennungsurkunden und des finanziellen Handlungsrahmens

Es ist vorgesehen, Leader in Thüringen flächendeckend anzubieten. Das ist der Fall, wenn alle 15 RAG endgültig anerkannt sind. 2 vorläufige RAG arbeiten derzeit noch an den Voraussetzungen zur Anerkennung.
Informationen zu beabsichtigten Programmanpassungen
Die VB informiert den BGA zu beabsichtigten Programmanpassungen, vorbehaltlich der Rahmenbedingungen (Notifizierung der Nationalen Rahmenregelung). Die Programmanpassungen betreffen die Erweiterung der einzelbetrieblichen Förderung um die Energieberatung für landwirtschaftliche Unternehmen und die Erweiterung der Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) um die Breitbandförderung und die Förderung von Nahwärmenetzen. 
Diskussion: 
Hinterfragt wurde die Unterstützung der Einspeisung von Biogas in das öffentliche Gasnetz. 

Ziel ist es, bestehende Biogasanlagen mit dem Endverbraucher (ob ausschließlich Landwirt, noch offen) zu verbinden; die Abstimmungen zwischen Bund und EU sind noch nicht abgeschlossen, Klargestellt wird, dass Thüringen von Seiten des Bundes zur Breitbandförderung über einen Zeitraum von drei Jahren ca. 1,6 Mio. Euro erhält. Der GSTB lehnt eine Aufnahme der Breitbandförderung in die FörderInitative (FILET) ab. 
Ergebnis:
Die VB informiert den BGA zu beabsichtigten Programmanpassungen, vorbehaltlich der Rahmenbedingungen (Notifizierung der Nationalen Rahmenregelung). Die Programmanpassungen betreffen die Erweiterung der einzelbetrieblichen Förderung um die Energieberatung für landwirtschaftliche Unternehmen und die Erweiterung der Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) um die Breitbandförderung und die Förderung von Nahwärmenetzen. Im BGA besteht grundsätzliches Einvernehmen zu diesen Fördergrundsätzen. Vorbehaltlich der Notifizierung steht der BGA einer entsprechenden Anpassung der Förderinitiative FILET positiv gegenüber. Die VB wird den BGA zum Fortgang des Verfahrens im Umlauf informieren. 

TOP 5
Auswahlkriterien 

Die VB informiert den BGA zur Thematik Auswahlkriterien, diese sind wie das Schreiben der KOM vom 11.02.2008 zur Festlegung von Auswahlkriterien, welches den Mitgliedern im Vorfeld der BGA- Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, gefordert. Anhand einer Tischvorlage des TMLNU „Projektauswahlkriterien“ wird das Thema erörtert. Die VB informiert den BGA über das Ergebnis der Abstimmungen zwischen Bund und Ländern mit der KOM und wird auf dieser Basis die Projektauswahlkriterien für Thüringen überarbeiten. 

Diskussion: 
Die KOM erwartet eine Dokumentation der Projektauswahl, diese muss auch im Nachhinein nachvollziehbar sein, d.h. wenn bei einer Kontrolle der Maßnahmen durch die EU hierzu keine Dokumentation vorliegt, kann daraus eine Anlastung für das Land erwachsen. Gerade bei Mittelknappheit müssen die Gelder entsprechend der Prioritäten des Programms eingesetzt werden.

Von Seiten der WISO-Partner wird zusätzlicher Verwaltungsaufwand befürchtet, die Antragsteller dürfen nicht überbelastet werden, denn schon jetzt sind umfangreiche Vorschriften zu beachten und zu „erfüllen“ (Formulare, persönliche Angaben etc.). 

Ergebnisse:

Der BGA ist einvernehmlich der Auffassung, dass über das Programm hinausgehende Zusatzkriterien allenfalls gerechtfertigt sind, wenn ein Antragsüberhang bei bestimmten Maßnahmen besteht.

GStB und TBV lehnen die Aufnahme von Zusatzkriterien entschieden ab.
Eine erneute Befassung des BGA mit dieser Thematik ist im nächsten BGA vorgesehen.
TOP 6
Sonstiges 

Förderfähigkeit der MWSt. aus ELER
Sachverhalt und Diskussion:

Im Unterschied zu den Strukturfonds-VO lässt die ELER-VO die Förderung der MWSt. nicht zu.
Dies ist insbesondere bei der Förderung von Gemeinden und Städten ersichtlich. Hier gibt es als Abgrenzung zwischen EFRE und ELER das 10.000 Einwohnerkriterium. Während die Städte über 10.000 Einwohner aus dem EFRE gefördert werden und dort die MwSt. mit berücksichtigt werden kann, ist dies bei den Orten kleiner 10.000 Einwohner nicht möglich. BMELV verweist auf Finanzierung des EU-Haushaltes (20 % v. D); d. h. MwSt. anderer Länder (z. B. Portugal mit 25 %) wird durch D mitfinanziert; daran hat Bundesregierung kein Interesse. Ggf. wäre eine Regulierung über den Fördersatz möglich.
Ergebnisse:
TMLNU informiert über die Absicht einer brieflichen Initiative in Absprache mit dem TMBV. GStB signalisiert Klagebereitschaft. 
Jahresabschlussbericht, Publizität und künftige Arbeit des Begleitausschusses 
Jahresbericht:
Gem. ELER-VO, Art. 78f, behandelt der BGA den Jahresbericht, bevor dieser der EU- KOM zugeleitet wird. Das wäre im Umlaufverfahren oder per BGA-Sitzung möglich. 

Die Berichterstattung an die EU-KOM muss bis zum 30.06. eines jeden Jahres erfolgen. 
Publizität: 
Die Mitglieder erhalten eine gekürzte Programmfassung  der FILET (inkl. Gesamtfassung, u.a. Unterlagen auf CD), außerdem die „FILET - Broschüre“ sowie Hinweis auf Internetpräsentation (auch BGA). Die jährlich erscheinende Förderfibel des TMLNU, die alle Fördermöglichkeiten des TMLNU (einschl. EFRE, ESF usw.) enthält, wird demnächst erscheinen.
Nächster Sitzungstermin:

Die nächste Zusammenkunft wird für Ende Juni angekündigt.

Themen werden u.a die Auswahlkriterien, der Jahresbericht und die Vorstellung des Bewertungskonzeptes sein.
gez. Silke Frank






gez. Dr. Bettina Greb
Anlage 
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Information zur Programmdurchführung

Kurzbezeichnung

Zahlungen zwischen 16.10.06 und 31.12.07 

die vom ELER zu erstatten sind

Öffentliche Ausgaben 

(2) ELER (3)

  114      Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 900 675

  125      Land- und forstwirtschaftliche Infrastruktur 5.860.308 4.395.231

202.926 152.194

Wettbewerbsfähigkeit

6.064.134,18 4.548.100,63

18.999.939 15.199.688

  214      Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen 40.619.862 32.502.879

  221      Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen 594.210 475.363

190.244 152.195

Verbesserung der Umwelt und der Landschaft 60.404.254,55 48.330.124,41

  321      Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 4.564.333 3.423.250

  322      Dorferneuerung und -entwicklung 8.333.667 6.250.250

  323      Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes 34.716 26.037

Diversifizierung und Lebensqualität 12.932.716 9.699.537

Leader

0 0

Maßnahme 511 Technische Hilfe 459.774 344.831

Gesamtbetrag

79.860.879 62.922.593

  126      Vorbeugung gegen Naturkatastrophen 

  212      Benachteiligte Gebiete - andere als Berggebiete

Schwerpunkt 4 

insgesamt

Schwerpunkt 1 

insgesamt

  227      Nichtproduktive Investitionen in der Forstwirtschaft

Schwerpunkt 3 

insgesamt

Maßnahme / 

Schwerpunkt

Schwerpunkt 2 

insgesamt
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